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Zeichenbüro Wolfgang Kreutzer 
An der Rheydter Höhe 9 
41239 Mönchengladbach 

Stand: 06.2012 

Allgemeine Verkaufsbedingungen 

  
§ 1 Angebot und Vertragsabschluss 

(1) Die vom Besteller unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot durch Zusendung 
einer Auftragsbestätigung annehmen oder nach Absprache innerhalb eines vereinbarten Zeitraums die bestellte Ware 
zusenden. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 

 
§ 2 Überlassene Unterlagen 

(1) An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen, wie z.B. Kalkulationen, 
Zeichnungen etc., behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugäng-
lich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir 
das Angebot des Bestellers nicht annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden. 

 
§ 3 Preise und Zahlung 

(1) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist 
nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 

(2) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung zu zahlen.  
(3) Verzugszinsen werden in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines 

höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Für den Fall, dass wir einen höheren Verzugsschaden geltend machen, 
hat der Besteller die Möglichkeit, uns nachzuweisen, dass der geltend gemachte Verzugsschaden überhaupt nicht oder 
in zumindest wesentlich niedrigerer Höhe angefallen ist. 

 
§ 4 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 

(1) Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder un-
bestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenan-
spruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 
§ 5 Lieferzeit 

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtun-
gen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

(2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, 
den uns hierdurch entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weiterge-
hende Ansprüche bleiben vorbehalten. Dem Besteller bleibt seinerseits vorbehalten nachzuweisen, dass ein Schaden in 
der verlangten Höhe überhaupt nicht oder zumindest wesentlich niedriger entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen Un-
tergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem 
dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät. 

(3) Wir haften im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferverzugs für jede vollendete 
Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal je-
doch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes. 

(4) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt. 
 
§ 6 Eigentumsvorbehalt 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem 
Liefervertrag vor. 

(2) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu be-
handeln. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benach-
richtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, 
haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.  

(3) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets Namens und im Auftrag für 
uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort.  
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§ 8 Gewährleistung und Mängelrüge 

(1) Offensichtliche Mängel sind vom Käufer innerhalb von 4 Wochen ab Lieferung des Vertragsgegenstandes schriftlich uns 
gegenüber zu rügen. 

(2) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbes-
sern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. 
Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt. 

(3) Die Gewährleistungsfrist auf von uns gelieferte Materialien beträgt 2 Jahre, gerechnet ab Übergabe. Diese Frist gilt auch 
für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht 
werden. 

(4) Pläne und Zeichnungen die der Abnahme einer zuständigen örtlichen Behörde bedürfen, werden von uns bei den ent-
sprechenden Stellen vorgelegt. Alle von uns gefertigten Pläne und Zeichnungen sind bei Lieferung durch den Rech-
nungsnehmer zu prüfen. Bis zur endgültigen Lieferung werden diese inhaltlich kostenlos korrigiert, sofern von uns eige-
nes Verschulden vorliegt. Korrekturen aufgrund fehlerhafter Angaben und Pläne, oder durch Irrtümer des Bestellers 
werden nach zusätzlichem Kostenaufwand berechnet. 

 
§ 9 Nutzungsrechte  

(1) Jeder Auftragnehmer erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag, der auf die Einräumung von Nutzungsrechten an den 
Werkleistungen gerichtet ist. 

(2) Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber ein ausschließliches, beschränktes Nutzungsrecht an dem zur Durchfüh-
rung dieses Auftrages erstellten Zeichnungen ein. Für die Nutzung der auftragsbezogenen Ergebnisse aus Konzept, De-
sign und Programmierung in anderen Medien bedarf es einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung zwischen Auf-
tragnehmer und dem Auftraggeber. Das Nutzungsrecht geht jedoch erst mit vollständiger Entrichtung der gesamten Ver-
gütung über.  

(3) Alle Entwürfe, Muster und Reinzeichnungen unterliegen dem Urheberrechtsgesetz. Die Entwürfe und Reinzeichnungen 
dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung von Auftragnehmer weder im Original noch bei der Reproduktion verändert wer-
den. Jede Nachahmung – auch von Teilen – ist unzulässig.  

(4) Der Auftragnehmer hat das Recht, auf Zeichnungen und in Veröffentlichungen über das Werk als Urheber genannt zu 
werden.  

(5) Vorschläge des Auftraggebers oder seiner Mitarbeiter und Beauftragten haben keinen Einfluss auf die Höhe der Vergü-
tung und begründen kein Mit-Urheberrecht. 

 
§ 10 Schutzrechte Dritter 

(1) Der Auftraggeber versichert, dass sämtliche Auftragnehmer für die Durchführung dieses Auftrages überlassenen Inhalte, 
insbesondere Texte, Bilder, Grafiken, Computerprogramme, Zeichnungen sowie Datenbankinhalte, frei von Schutzrech-
ten Dritter sind oder dass er berechtigt ist, diese Inhalte für die Durchführung dieses Vertrages zu verwenden. Die Ein-
beziehung der genannten Inhalte in den auftragsgemäßen Zeichnungen geschieht ausschließlich auf eigene Gefahr des 
Auftraggebers. 

(2) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter, die gegen Auftragnehmer im Zusam-
menhang mit der Durchführung dieses Vertrages aus dem Gesichtspunkt der Verletzung von Rechten Dritter erhoben 
werden, freizustellen. Er verpflichtet sich weiter, Auftragnehmer entstehenden Schäden aus der Verletzung von Rechten 
Dritter zu ersetzen. 

 
§ 11 Haftung 

(1) Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Zeichnungen. 
Haftungsansprüche gegen uns, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung 
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informatio-
nen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern unsererseits kein nachweislich vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.  

 
§ 12 Sonstiges 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die 
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.  


